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RS OGH 1986/2/19 1Ob687/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1986

Norm

KO §12

KO §124

KO §166

Rechtssatz

§ 124 Abs 1 und 2 KO ist einschränkend dahin auszulegen, daß eine Befriedigung fälliger Masseforderungen aus der

Masse nur insoweit erfolgen darf, als damit nicht auch über nur gemäß § 12 Abs 3 KO in die Masse gelangte Beträge

verfügt wird und eine Aufhebung des Konkurses nach § 166 KO noch möglich ist.
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